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Stuttgart, den 15.8.2005

Beschwerde gegen Bundesgesundheitsbehörden
I.

Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherheit
II.
Robert Koch-Institut

wegen

Erfolgter Beteiligung (wider besseres Wissen) an der Panikerzeugung in der Bevölkerung im Zusammenhang mit der global, u.a. durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und durch die Europäische Union (u.a. geplantes EU-Panik-Planspiel am 23./24.11.2005) vorangetrieben, konstruierten, virtuellen Gefährdung der Bevölkerung durch eine globale Vogelgrippepandemie:
A.
Die als Tatsache behaupteten tödlichen Viren gelten nur als wissenschaftlich nachgewiesen, sind aber tatsächlich nicht naturwissenschaftlich nachgewiesen, trotz heutigem hohen Standard der Molekularbiologie im Hinblick auf die Möglichkeit des wissenschaftlichen Nachweises tatsächlich existenter Viren.
B.
Die durch die Bundesgesundheitsbehörden, in der Vergangenheit insbesondere durch das RKI verbreiteten Panikzahlen der jeweils prognostizierten Grippetoten stehen in keinem Verhältnis zu den tatsächlich durch das Statistische Bundesamt in Wiesbaden erfassten Zahl der Todesfälle, die an oder im Zusammenhang mit einer Grippe gestorben sind.
C.
Es ist geplant in der Bevölkerung eine zusätzliche Panik dadurch zu erreichen, dass der Bevölkerung einsuggeriert wird, es ständen nicht hinreichende lebensrettende Medikamente zur Verfügung.
D.
Die durch die Gesundheitsbehörden beschafften sog. antiviralen Medikamente sind höchstriskant. Der Einsatz antiviraler Medikamente kann nur zulässig sein, wenn tatsächlich ein direkter Virusnachweis zugrunde liegt, dem es nicht genügt, wenn ein Virus nur im internationalen wissenschaftlichen Konsens als wissenschaftlich nachgewiesen gilt, tatsächlich aber nicht naturwissenschaftlich, als tatsächlich existierendes Virus nachgewiesen worden ist. 

Beschwerdegrund:

1. Vergeudung öffentlicher Mittel für die Anschaffung sog. antiviraler Medikamente gegen die global geplante Vogelgrippepandemie.
2. Gezielter Irreführungsangriffe gegen die Bevölkerung, im ausgedehnten und systematischen Rahmen, über die tatsächlich vorhandene naturwissenschaftliche Beweislage der geplanten Vogelgrippepandemie und vorsätzliche Panikerzeugung (Angsterzeugung) zu dem Zwecke, der schweren Verletzung der Grundrechte der Bevölkerung nach Grundgesetz Art. 2 Abs. 1, des Rechts auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, vorsätzlich wider besseres Wissen durchgeführt durch die Bundesgesundheitsbehörden, insbesondere des RKI, in der Hauptverantwortung von RKI-Präsidenten Prof. Dr. Reinhard Kurth.

Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich beschwere mich gegen die wider besseres Wissen erfolgte Beteiligung der Bundesregierung, der Bundesgesundheitsbehörde und insbesondere des Robert Koch-Institutes (RKI) in der Hauptverantwortung von Prof. Dr. Reinhard Kurth, an der durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorangetriebenen globalen Panikerzeugung vor einer Vogelgrippepandemie, die bei gehäuft auftretenden, jahreszeitlich bedingten Schnupfen und Erkältungskrankheiten ausgerufen werden soll - zu dem Zwecke, durch Verängstigung der Bevölkerung und durch Panikerzeugung in der Bevölkerung durch die Bundesbehörden, das Grundrecht der Bevölkerung auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit vorsätzlich schwer zu verletzen.

Allen Beteiligten in den Bundesgesundheitsbehörden ist bekannt, dass es keinen naturwissenschaftlich Grund gibt, auch nur im Ansatz das Ausbrechen einer globalen, tatsächlich nicht nur virtuellen, sondern tatsächlich biologischen Vogelgrippepandemie zu vermuten.
Begründung:

Dies Vogelgrippeviren und die humanen Grippeviren gelten bei der herrschenden Mehrheit der Schulmediziner als nachgewiesen, sind es aber in Wirklichkeit nicht.

Hier trifft genau dasselbe zu, was die Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt, als allgemein vorsätzlich verschwiegenes Wissen der Medizinwissenschaft und der Gesundheitsbehörden mit Datum vom 5.1.2004 in einem Schreiben an den Bundestagsabgeordneten Rudolf Kraus eingestanden hat - in Hinblick auf das nahezu 20 Jahre zuvor durch die US-Regierung am 23.4.1984 als naturwissenschaftlich nachgewiesen verkündigte sog. AIDS-Virus „HIV“ und 9 Jahre nachdem die Bundesgesundheitsbehörde ausdrücklich die Existenz von Fotos des isolierten HIV auf eine Anfrage hin behauptet hat.

Die Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt schreibt mit Datum vom 5.1.2004:

„Selbstverständlich gilt das humane Immundefizienz-Virus (HIV) – im internationalen wissenschaftlichen Konsens – als wissenschaftlich nachgewiesen.“

Aber: „gilt“ ist nicht „ist“!
Und: Ein Konsens ist nicht fotografierbar!

Das ist den Bundesgesundheitsbehörden und der Medizinwissenschaft seit Jahrzehnten bekannt.

1996 hat der Deutsche Bundestag in einer Petitionsangelegenheit nachhaltig darauf bestanden, dass ein Konsens, hier der Konsens „HIV“ fotografierbar ist, bis die Bundesgesundheitsministerin mit Datum vom 5.1.2004 diesbezüglich nachwies, dass der Deutsche Bundestag 1996 in falsch verstandener Loyalität zu den Bundesgesundheitsbehörden sich an schwerwiegenden Irreführungen beteiligt hat. 
Globale Folge dieser vorsätzlichen Beteiligung der Bundesregierung an der Irreführung bei der etwas, was nur als nachgewiesen gilt, wider besseres Wissen als tatsächlich nachgewiesen behauptet wird ist, dass insbesondere in Afrika Menschen, deren Krankheiten in schlechtem Trinkwasser und in Mangelernährung gründen, als durch ein (nur virtuelles, tatsächlich niemals naturwissenschaftlich nachgewiesenes) Todesvirus  („HIV“) infiziert behauptet werden, diesen Menschen tödliche antivirale Medikamente verabreicht werden und diese Menschen dann sterben. 
Die Zahl der derartig unter duldender und aktiver Beteiligung der Bundesregierung getöteten Menschen in Afrika, des so genannten „menschlichen Gemüse“ (Human Vegetables), hat heute die Zahl der Opfer des bestialischen Verbrechens des Holocaust übertroffen, der durch den damaligen deutschen Staat betriebenen sog. Ausrottung der durch den damaligen deutschen Staat, wissenschaftlich begründet (Biologie, Medizin u.a.), als „Ungeziefer“ definierten Menschen.

Diese Ausrottung des menschlichen Gemüses (Human Vegetables), insbesondere in Afrika, die das bestialische Verbrechen des Holocaust mittlerweile zahlenmäßig übertroffen hat, wäre durch den Deutschen Bundestag vermeidbar gewesen:

Wenn der Deutsche Bundestag 1996 im Zusammenhang mit der Petitionsangelegenheit Pet 5-13-15-2002-010526, also vor 10millionenfacher Ausrottung des menschlichen Gemüses in Afrika, d.h. der Ausrottung von Menschen, die aufgrund schlechtem Trinkwasser und Mangelernährung erkrankten, nicht hartnäckig die durch das RKI und das Bundesgesundheitsministerium behauptete Fotografierbarkeit eines Konsens (die Fotografierbarkeit des „HIV“, welches zufolge der Bundesgesundheitsministerin vom 5.1.2004 nur ein Konsens ist), u.a. unter Zuhilfenahme des Bundeskriminalamtes u.a. am 15. Oktober 1996 in Dortmund, verteidigt hätte. 

Die globale Vogelgrippepanik erfolgt heute nach dem modifizierten Schema des globalen AIDS-Konzeptes, ohne dass hier allerdings eine Verkündigung der Virusentdeckung durch die US-Regierung zugrunde liegt, wie dieses am 23.4.1984 in Bezug auf die Begründung des internationalen wissenschaftlichen Konsens „HIV“ erfolgte. 
Seit der US-Verkündigung gilt dieses Virus („HIV“), ohne wissenschaftliche Überprüfung, als wissenschaftlich nachgewiesen. 
Wer auf einen naturwissenschaftlichen Nachweis des behaupteten „HIV“ hinwirkt, wer hier die Erfüllung der an die Wissenschaft zu stellenden Anforderung der Wahrhaftigkeit und Überprüf- und Nachvollziehbarkeit fordert, wird durch die Bundesgesundheitsbehörden geächtet. 
Wer von den wissenschaftlichen Bundesgesundheitsbehörden (RKI, PEI) Wissenschaftlichkeit fordert, wird geächtet.

Die Kontinuität der modifizierten Methode in den letzten gut 60 Jahren, der Ausrottung bzw. Entsorgung von als Ungeziefer, menschliches Gemüse und/oder nutzlose Esser definierten Menschen, unter der Herrschaft von Pseudowissenschaft und staatlichen und überstaatlichen Organen ist eine erschreckende Wirklichkeit, 
deren Fortsetzung durch einen demokratischen Rechtsstaat nicht geduldet werden darf, 
wie dieses gegenwärtig bei der Mitwirkung an der Verwirklichung der global geplanten Vogelgrippepandemie durch die Gesundheitsbehörden auf Bundes- und Landesebene in der Bundesrepublik Deutschland zu beobachten ist, erfolgt und geduldet wird.

Jeder Laie der des Englischen mächtig ist, kann in der zugrunde liegenden wissenschaftlichen Publikation über den Nachweis des scheinbar gefährlichen Vogelgrippe-Virus Typ H5N1 (Characterization of an avian influenza A (H5N1) virus isolated from a child with a fatal respiratory illness, SCIENCE 279, 16.1.1998, 393-395; über das Internet frei verfügbar) nachlesen, dass in keinem der dokumentierten Experimenten ein Virus auftaucht, sondern nur behauptete indirekte Nachweisverfahren angewandt werden, die ihrerseits niemals geeicht, d.h. validiert wurden. 
Stattdessen werden durch den gezielten Umgang mit Zellen in Plastikschalen ausgelöste Erscheinungen auf das Wirken des behaupteten Virus zurückgeführt und diese Erscheinungen vorsätzlich wider besseres Wissen mit der Existenz und Isolation des behaupteten Virus gleichgesetzt.
Dies trifft auf alle wissenschaftlichen Publikationen über die Behauptung sog. Influenza-Viren zu. In Lehrbüchern über Influenza-Viren wird der Nachweis dieser Viren auf das Jahr 1934 datiert, als die Elektronenmikroskopie und die Biochemie noch nicht zur Verfügung standen Viren direkt nachzuweisen.
Jeder Laie der des Englischen mächtig ist, kann in der zugrunde liegenden wissenschaftlichen Publikation über die Krankheitsverursachung des behaupteten gefährlichen Vogelgrippe-Virus nachlesen (Pathogenesis of Influenza A (H5N1) Virus Infection in a Primate Modell, Journal of Virology, July 2001, 6687-91, Vol 75, No. 14; über das Internet frei verfügbar), dass, wie bei allen dokumentierten Versuchen zum Nachweis der Krankheitsverursachung behaupteter Influenza-Viren, absurde Tierversuche getätigt werden - die unter keinen Umständen zu rechtfertigen sind - die bei exakt gleicher Durchführung mit gleichen Mengen an Flüssigkeiten, die nicht als infektiös behauptet werden, exakt die gleichen Schädigungen (und Tötungen) an den Versuchstieren hervorrufen, die von den Beteiligten als durch ein behauptetes Virus verursacht ausgegeben werden.

Auch Menschen würden, ohne Mitwirkung irgendeiner als Krankheitserreger behaupteten Mikrobe, erkranken und sterben, würde man den Menschen, in der gleichen Relation zum Körpergewicht, diese Flüssigkeitsmengen gleichermaßen wie den Tieren in den Tierversuchen verabreichen. 
Mit Wissenschaft hat diese auf Robert Koch zurückgehende zynische Tierquälerei nichts gemeinsam.

Die von den Beteiligten vorgeschlagenen und unter enormen Aufwendungen öffentlicher Gelder bevorratete Chemoprophylaxe z.B. in Form von Neuramidasehemmstoffen oder Amantadin etc. erzeugen genau solche Erscheinungen im Rahmen der Symptome, z.B. starke Wesensveränderungen, Delirium, Halluzinationen, Aufregung, Krämpfe und Anfälle etc.bis hin zum Tod, welche als Folge einer Infektion durch sog. Influenza-Viren behauptet werden.

Dieses Grundmodell ist von „AIDS“ hinreichend bekannt. 1986 definierte die WHO, gefolgt vom internationalen wissenschaftlichen Konsens, die Nebenwirkungen des AIDS-Medikamentes AZT als AIDS definierende Krankheitssymptome. Tatsächlich verursacht das AIDS-Basis-Medikament AZT genau dasselbe, was dem internationalen wissenschaftlichen Konsens zufolge das HIV verursachen soll: 
Zerstörung von weißen Blutzellen.

Die von den Beteiligten wider besseres Wissen vorgeschlagenen und unter enormen Aufwendungen öffentlicher Gelder entwickelten und zu entwickelnden Grippe-Impfstoffe haben keinen nachgewiesenen Nutzen und stellen bei Injektion eine chronische Vergiftung dar, da, wie bei jeder Impfung als Hilfsstoffe verharmloste Stoffe (Adjuvantien) in den Körper implantiert werden, die, wie z.B. Aluminiumhydroxid, organische Quecksilberverbindungen etc. nachweislich als Depot-Nervengifte wirken. 
In alten, kranken, mangelversorgten und erschreckten Menschen kann und wird dies gefährliche Symptome, bis hin zu Todesfällen verursachen.

Die geplante und durchgeführte Verknappung der Bevorratung der sog. Chemopropyhlaxe auf 6 bis 30% der Bevölkerung wird, wie es in diversen Pandemieplänen vorgesehen ist, zu Verteilungskämpfen, sprich zu Bürgerkrieg in der verängstigten Bevölkerung führen. 
So ist beispielsweise in Österreich das Militär dazu vorgesehen z.B. Apotheken zu bewachen, in denen die erschreckte Bevölkerung die rettende Chemoprophylaxe vermuten wird und in entsprechend gesicherten Orten, die mittels Sirup zu einem Getränk aufbereitete Chemoprophylaxe auszugeben.

Goethe benennt diese altbekannte Praxis in Faust I:


Hier ward die Arznei, die Patienten starben

und niemand fragte wer genas?

So haben wir mit höllischen Latwergen   


(Latwerg
=

Quecksilbermedizin 

in diesen Tälern, diesen Bergen 















auf Sirupbasis)

weit schlimmer als die Pest getobt.

Ich habe selbst das Gift an Tausende gegeben,

sie welkten hin, ich muss erleben,

dass man die frechen Mörder lobt.

Durch die von der WHO und den Beteiligten durch die Ankündigung einer Grippepandemie auszulösende Panik droht, wie in den Pandemieplänen vorgesehen, für längere Zeit die Versorgung und damit das öffentliche Leben zusammen brechen zu lassen. 
Die durch niemanden und keine Instanz kontrollierte WHO rechnet mit einer Dauer der künstlich ausgelösten Grippepandemie von ein bis drei Jahren. 
Die Folgen für Gesundheit und Leben der Bevölkerung und für die Demokratie sind für alle Beteiligte offensichtlich.

*

Die einzig offene Frage ist, ob mit dem geplanten Genozid der





*

hauptsächlich älteren und kranken Bevölkerung das Problem der 

unbezahlbaren Renten, der Altenversorgung und der Alterspyramide 
*

gelöst werden soll.


































*
Ich lege Beschwerde gegen die geldvergeudende, menschenverachtende Beteiligung der Bundesregierung an dieser Grippeviruspandemiepanik ein,

bei der vorsätzlich die an die Wissenschaft zu stellenden Grundanforderungen der Wahrhaftigkeit und der Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit, 
zum schweren Schaden für die Bürger der Bundesrepublik Deutschland, 
in blinder Gehorsamsunterwerfung der Bundesgesundheitsbehörden unter dem menschenverachtenden, global herrschenden Zeitgeist, 
der schlimmer als die Pest tobt (s.o.: Goethe, Faust I), 
verletzt werden:
1.
Es existiert kein direkter naturwissenschaftlicher Nachweis des behaupteten Vogelgrippevirus oder eines anderen Influenza-Virus. Indirekte Nachweisverfahren bedürfen zur Gültigkeit der Eichung am direkt Nachgewiesenen.
2.
Außer habilitierter Kaffeesatzleserei besteht keine wissenschaftlich begründete Annahme der Vermutung eines globalen Ausbruchs einer Vogelgrippepandemie, die auf den Menschen überspringt.
3. Hier erfolgt, durch die Bundesregierung, in der Bevölkerung eine vorsätzliche, menschenverachtende Panikerzeugung wider besseres Wissen.

Die wissenschaftlichen Bundesgesundheitsbehörden, insbesondere das Robert Koch-Institut in der Hauptverantwortung des RKI-Präsidenten Prof. Kurth legen – gegen Grundgesetz Art. 20 Abs. 3 gewendet – die grundgesetzlich gesicherte Freiheit der Wissenschaft für das RKI als eine Freiheit von der Pflicht zur Wahrhaftigkeit und eine Freiheit von der Wissenschaftlichkeit, d.h. von der Überprüf- und Nachvollziehbarkeit aus. 
Ein solches pseudowissenschaftliches Verhalten, das die Freiheit der Wissenschaft als Freiheit von der Wissenschaftlichkeit (Überprüf- und Nachvollziehbarkeit) und von der Pflicht zur Wahrhaftigkeit auslegt, ist den wissenschaftlichen Bundesgesundheitsbehörden, u.a. dem RKI, durch das Gesetz nicht eröffnet und steht im fundamentalen Widerspruch zu den Anforderungen, die unsere grundgesetzlich abverlangte staatliche Ordnung an Bundesbehörden stellt und die der Deutsche Bundestag als Kontrollorgan der Bundesregierung an die Bundesregierung und deren Behörden stellen muss, 
auch wenn der Deutsche Bundestag 1996 die Fotografierbarkeit eines Konsens hartnäckig, unter Zuhilfenahme des BKA und erfolglosem Versuch der Zuhilfenahme der Psychiatrie (Psychiatrischer Dienst des Gesundheitsamtes der Stadt Dortmund) verteidigt hat. 
Die Vorgänge im Jahre 1996, vor 10millionenfacher Ausrottung von menschlichem Gemüse (als methodische Weiterentwicklung der deutschen Ausrottung menschlichen Ungeziefers vor gut 60 Jahren), insbesondere in Afrika, sind (nicht nur) in den Archiven des Deutschen Bundestags, Petitionsausschuss, unter dem o.g. GZ, auf Dauer hin dokumentiert.

Ich beschwere mich dagegen, dass die Bundesgesundheitsbehörden im Umgang mit der Vogelgrippepanik nicht der Wahrhaftigkeit und der Wissenschaftlichkeit (Überprüfbarkeit- und Nachvollziehbarkeit) unterworfen sind und 
den Bundesgesundheitsbehörden im Zusammenhang mit der Vogelgrippepanik, ein durch Grundgesetz, Gesetz und Recht nicht eröffneter Freiraum für Handlungen gegen die Menschlichkeit, für Handlungen gegen die Bürger der Bundesrepublik Deutschland eröffnet wird und 
dieser nicht gerechtfertigte Freiraum für Handlungen gegen die Grundrechte der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland durch die Bundesregierung eröffnet und geduldet wird.
Ich erwarte, dass der Deutsche Bundestag von der Bundesregierung zwingend abverlangt, 
dass die Bundesregierung wiederum von den wissenschaftlichen Bundesgesundheitsbehörden, die dem Bundesministerium für Gesundheit unterstehen, die an Wissenschaft zwingend zu stellende Verpflichtung zur Wissenschaftlichkeit, d.h. zur Wahrhaftigkeit und Überprüf- und Nachvollziehbarkeit bei den durch die wissenschaftlichen Bundesgesundheitsbehörden (RKI, PEI u.a.) getätigten politisch und administrativ relevanten Tatsachenaussagen abverlangt, 
auch im Zusammenhang mit Tatsachenaussagen durch die wissenschaftlichen Bundesgesundheitsbehörden im Zusammenhang mit der global geplanten, nur virtuellen Vogelgrippepandemie und 
beispielsweise die Behauptung der Fotografierbarkeit eines Konsens durch die wissenschaftlichen Bundesgesundheitsbehörden nicht wieder duldet und nicht wieder sichert, 
wie es der Deutsche Bundestag 1996 (GZ, s.o.) nachhaltig tat, als der Deutsche Bundestag (Büro des Petitionsausschuss) das Bundeskriminalamt und die Psychiatrie gegen denjenigen einsetze, der die durch den Deutschen Bundestag gefestigte Behauptung der Fotografierbarkeit eines Konsens, der Fotografierbarkeit von etwas Virtuellem, was nur „gilt“ aber nicht als „ist“ behauptet werden kann und darf („HIV“; siehe Schreiben der Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt ca. acht Jahre später, vom 5.1.2004), aufgrund der schwerwiegenden, gegen das Lebensrecht gewendeten Folge der Tatsachenbehauptung der Fotografierbarkeit eines Konsens nicht geduldet hat.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Stefan Lanka
